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	Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen




FÖRDERUNGSANsuchen

1.
FörderungswerberIn
	1.1
AntragstellerIn


(bei Vereinen, Institutionen uä

die juristische Person)       
1.2
Name des vertretungsbefugten Organs


(bei juristischen Personen)        
1.3
Anschrift     

Postleitzahl
     
Ort        
1.4
Telefon
     

Fax        
1.5
E-Mail        



	1.6
Bankverbindung


Name der Bank        

Kontowortlaut       

Kontonummer       
BLZ        

IBAN        
BIC         



2.
Projektbeschreibung
	2.1
Gegenstand des Förderungsansuchens:    
2.2
Durchführungszeitraum     von       

bis       



	2.3
Detaillierte Beschreibung des Vorhabens/Projektes


Ausgangssituation, Ziele, Maßnahmen, Inhalte, Programmpunkte
     


	2.4
Publizitätsmaßnahmen (In welcher Form werden Sie das Projekt der Öffentlichkeit vermitteln und damit zur europapolitische Bewusstseinsbildung beitragen?)




3.
Projektkosten
	3.1     Voraussichtliche Gesamtkosten des Vorhabens/Projekte
€  
3.2
Detaillierte  Aufstellung der einzelnen Kostenelemente

      FORMTEXT 

     

€  
      FORMTEXT 

     

€  





     
€       



     
€       





     
€       





     
€       






4.
Finanzierungsplan

beantragt
bewilligt
	4.1
Eigenmittel
€       
€       
4.2
Einnahmen aus dem Vorhaben/Projekt
€       
€       
4.3
Förderungen öffentlicher Stellen
€       
€       
4.4
EU-Mittel
€       
€       
4.5
Sonstige Fremdmittel
€       
€       
4.6
gewünschter Förderungsbetrag des Landes Tirol
€       


Der/die Antragstellerin hat die Voraussetzungen für die Gewährung einer Förderung entsprechend den beigefügten Förderungsrichtlinien zur Kenntnis genommen und bestätigt die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner/ihrer Angaben.

     
     

Datum
Unterschrift

	Von der Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen

auszufüllen:

GZ:

     
Datum        
Subventionsbetrag:
     
VAP       
Verwendungsnachweise bereits hier:      FORMCHECKBOX 
    ja                  FORMCHECKBOX 
    nein

Notiz:                




Kontakt:

Amt der Tiroler Landesregierung 

Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen

6020 Innsbruck, Österreich

Tel.: +43 512 508 2342   Fax: +43 512 508 2345   Mail: aussenbeziehungen@tirol.gv.at
Förderungsbedingungen und Hinweise
1.
Der/Die Antragsteller/in hat das Förderungsansuchen vollständig ausgefüllt, die geforderten Unterlagen angeschlossen und die Förderungshinweise und –bedingungen durch Unterschrift vorbehaltlos zu akzeptieren.

2.
Änderungen im Zuge der Durchführung des Vorhabens/Projektes sind der Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen des Amtes der Tiroler Landesregierung umgehend mitzuteilen.

3.
Der/Die Antragsteller/in trägt die Verantwortung für seine/ihre Angaben, die Durchführung des Vorhabens, die Einhaltung der geschätzten Kosten und die widmungsgemäße Verwendung der Förderung.
4.
Der/Die Antragsteller/in erteilt hiermit dem Amt der Tiroler Landesregierung die Zustimmung, dass Identifikationsdaten, Erreichbarkeitsdaten, projektbezogene Daten,  Förderungsbetrag sowie Auszahlungs- und Genehmigungsdaten zum Zwecke der Durchführung des Förderungsverfahrens elektronisch verarbeitet und zur Vermeidung von Doppelförderungen bei anderen mit dem Projekt befassten Stellen für die Beurteilung des Förderungsantrages ermittelt werden dürfen.

5.
Der/Die Antragsteller/in  nimmt zur Kenntnis, dass der Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung (wie z.B. in Form von bezahlten Originalbelegen und Gesamtabrechnungen, Berichten, Fotos) gemäß den in der Förderungszusage enthaltenen Bedingungen bis zum dort angegebenen Termin zu erfolgen hat. Die Originalbelege werden in Höhe der Fördersumme entwertet und wieder rückübermittelt. Nicht widmungsgemäß verwendete bzw. nicht verbrauchte Gelder müssen zurückerstattet werden. Weiters ist die Förderung ganz oder teilweise zurückzuzahlen, wenn
a)
die Förderung aufgrund unrichtiger oder unvollständiger Angaben des /der Antragsteller/in zuerkannt wurde,
b)
das Förderungsvorhaben nicht oder nicht im angegebenen Ausmaß verwirklicht  wurde,

c)
der  Nachweis der widmungsgemäßen Verwendung nicht erbracht wurde.

Neuerliche Förderungsansuchen werden erst nach dem Vorliegen entsprechender Verwendungsnachweise für vorhergehende  Förderungen berücksichtigt.

6.
Der/Die Antragstellerin erklärt sich bereit, nach Zuerkennung einer Förderung durch die Verwendung des Förderlogos des Landes Tirol, Abteilung Südtirol, Europaregion und Außenbeziehungen auf die Unterstützung durch das Land Tirol hinzuweisen.
7.
Auf die Zuerkennung einer Förderung besteht kein Rechtsanspruch.

